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Antwort  bi t te  unter Anführung der GZ an die Abtei lungsmail

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 
und die Gewerbeordnung 1994 geändert werden; 
Begutachtung; Stellungnahme 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst nimmt zum übermittelten 

Gesetzesentwurf wie folgt Stellung: 

I.  Allgemeines: 

1.  Sollte das Begutachtungsverfahren auch das Verfahren für den 

Konsultationsmechanismus mit umfassen, so wird darauf hingewiesen, dass dafür 

mindestens eine Frist von vier Wochen vorzusehen ist. Im Übrigen wird darauf 

aufmerksam gemacht, dass Fristen für die Begutachtung von Bundesgesetzen und 

Verordnungen des Bundes angemessen zu setzen sind und den begutachtenden 

Stellen eine Frist von wenigstens sechs Wochen zur Verfügung stehen soll (vgl. etwa 

zuletzt das Rundschreiben des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst BKA-

600.614/0002-V/2/2008 vom 2. Juni 2008). 

2.  Die Unionsrechtskonformität des im Entwurf vorliegenden Bundesgesetzes ist 

vornehmlich vom do. Bundesministerium zu beurteilen. 
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II.  Inhaltliche Anmerkungen: 

Zu Art. 1 (Änderung des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007): 

Zu Z 1 (§ 2 Abs. 1 Z 15): 

§ 2 WAG 2007 ist eine Ausnahmeregelung und legt in Abs. 1 Z 1 bis 15 jene 

Tätigkeiten bzw. Personen fest, auf die die Bestimmungen des WAG 2007 keine 

Anwendung finden. § 2 Abs. 1 Z 15 sieht vor, dass Wertpapiervermittler keine 

Konzession gemäß den §§ 3 oder 4 benötigen. Neben der Regelung der Ausnahme 

von der Konzessionspflicht enthält die Bestimmung jedoch noch Ausübungs-

vorschriften für Wertpapiervermittler sowie Haftungsregelungen. Das 

Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst verkennt nicht, dass hierbei teilweise die 

bestehende Rechtslage übernommen wurde, dennoch sollte ausgehend von 

systematischen Gesichtspunkten überlegt werden, ob die Ausnahmebestimmung des 

§ 2 WAG 2007 der geeignete Ort für solche Regelungen ist. Vielmehr erscheint es 

zweckmäßig, diese Regelungen in einer gesonderten Bestimmung zu treffen. 

Weiters sollte der Ausdruck das „jeweilige Unternehmen haftet jedenfalls für das 

Verschulden (…)“ konkretisiert werden. Insbesondere wäre festzulegen, welches 

Unternehmen jeweils haftet. 

Zu Z 3 (§ 4 Abs. 5 bis 8): 

In Abs. 6 erster Satz ist der Relativsatz unklar. Es sollte wohl heißen „, die für sie 

tätig werden“. Schließlich wäre zumindest in den Erläuterungen darzulegen, in 

welcher Form die Überwachung der Tätigkeit der Wertpapiervermittler bzw. die 

Sicherstellung, dass ein Wertpapiervermittler dem Kunden mitteilt, in welcher 

Eigenschaft er handelt und welches Wertpapierdienstleistungsunternehmen er 

vertritt, zu erfolgen hat. 

Zu Z 7 (§ 95 Abs. 11): 

§ 95 Abs. 11 sieht einen Verwaltungsstraftatbestand für den Verstoß gegen § 2 

Abs. 1 Z 15 durch einen Verantwortlichen eines Wertpapierdienstleistungs-

unternehmens vor. Es stellt sich jedoch die Frage, ob und inwiefern ein Wertpapier-

dienstleistungsunternehmen gegen § 2 Abs. 1 Z 15 verstoßen kann. 
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Zu Art. 2 (Änderung der Gewerbeordnung 1994): 

Zu Z 3 (§ 136a Abs. 3 bis 7) und Z 4 (§ 136b): 

Es sollte geprüft werden, ob die Regelungen des § 136a Abs. 3 bis 7 sprachlich 

gestrafft und gekürzt bzw. zum Teil umformuliert werden können. Unterschiedliche 

Regelungstatbestände sollten in jeweils eigenen Absätzen geregelt werden. So 

enthält beispielsweise Abs. 3 eine Reihe von unterschiedlichen Tatbeständen, die 

durchaus voneinander zu trennen wären. Eine gesonderte Bestimmung bietet sich 

insbesondere für die Regelung der Schulungen und der Eintragung in das 

Gewerberegister an. 

Bezüglich der Schulungen sieht § 136a Abs. 3 vor, dass die gesetzliche 

Interessenvertretung ein Curriculum für den Schulungsinhalt zu erarbeitet hat, 

welches vom Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend bestätigt werden 

soll. In diesem Zusammenhang sollte klargestellt werden, in welcher Form die 

Bestätigung zu erfolgen hat; denkbar wäre eine Genehmigung durch Bescheid. 

Weiters sollte die „gesetzliche Interessenvertretung“ näher spezifiziert werden. Wenn 

die gesetzliche Interessenvertretung diese Aufgabe im eigenen Wirkungsbereich 

erbringt, sollte dies in den Erläuterungen zum Ausdruck kommen. 

Der letzte Satz des § 136a Abs. 3 sieht vor, dass die Gewerbebehörde unverzüglich 

nach Kenntnisnahme über die Endigung des Vertretungsverhältnisses zu 

unterrichten ist, da andernfalls der Rechtsträger im Sinne des § 15 WAG 2007 

unbeschränkt weiter haftet. Die Erläuterungen führen dazu aus, dass die 

Gewerbebehörde über die Endigung des Vertretungsverhältnisses zu unterrichten ist, 

um entsprechend zu reagieren können. Dazu ist festzuhalten, dass sich im Normtext 

die entsprechende Reaktion der Gewerbebehörde nicht wieder findet. 

Demgegenüber sieht § 136b Abs. 2 die Konsequenz der vorläufigen Streichung im 

Gewerberegister ausdrücklich vor. Da Wertpapiervermittler für bis zu drei 

Unternehmen Dienstleistungen erbringen können, sollte in beiden Fällen klar zum 

Ausdruck kommen, wann es zu einer Streichung eines Vertretungsverhältnisses aus 

dem Register bzw. wann es zu einer Einleitung eines Gewerbeentziehungs-

verfahrens kommt. 

Zu § 136a Abs. 6 stellt sich die Frage, in welcher Form die Offenlegung des 

Geschäftsherrn zu erfolgen hat. Auch in den Erläuterungen findet sich diesbezüglich 

kein Hinweis. 

3/SN-264/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt 3 von 8

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



 

Die Anmerkungen zu § 136a Abs. 3 bis 7 gelten für die ähnlich gelagerten 

Bestimmungen des § 136b entsprechend. 

III.  Legistische und sprachliche Anmerkungen: 

Allgemeines: 

1.  Zu legistischen Fragen wird allgemein auf die Internet-Adresse 

http://www.bundeskanzleramt.at/legistik hingewiesen, unter der insbesondere 

 die Legistischen Richtlinien 1990 (im Folgenden zitiert mit „LRL …“), 

 der - für die Gestaltung von Erläuterungen weiterhin maßgebliche - Teil IV der 

Legistischen Richtlinien 1979 und 

 verschiedene, legistische Fragen betreffende Rundschreiben des 

Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst 

zugänglich sind. 

Zu Art. 1 (Änderung des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007): 

Zum Einleitungssatz: 

Es wird darauf hingewiesen, dass in Fällen, in denen im Titel eines Gesetzes die 

Jahreszahl angegeben ist, die Jahreszahl bei der Angabe der Fundstelle der 

Stammfassung entfallen kann (vgl. LRL 132). Diese Anmerkung gilt sinngemäß für 

den Einleitungssatz zu Art. 2 (Änderung der Gewerbeordnung 1994). 

Weiters wird darauf hingewiesen, dass die letzte Änderung des 

Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 mit BGBl. I Nr. 72/2010 erfolgt ist. 

Zu Z 1 (§ 2 Abs. 1 Z 15) 

Im ersten Satz wäre nach der Wortfolge „Natürliche Personen“ die Wortfolge „mit 

Gewerbeberechtigung“ einzufügen. 

Weiters wird darauf hingewiesen, dass die Abkürzung „GewO 1994“ in Klammer zu 

setzen ist und der Bindestrich vor der Abkürzung sowie die Jahreszahl bei der 

Angabe der Fundstelle der Stammfassung der GewO 1994 entfallen können (vgl. 

LRL 132). 

3/SN-264/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt4 von 8

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



 

Zu Z 3 (§ 4 Abs. 5 bis 8): 

In der Novellierungsanordnung sollte das Wort „Nach“ durch das Wort „Dem“ ersetzt 

werden. Gleiches gilt sinngemäß für Z 8 (§ 108 Abs. 10). 

Zu Z 4 (§ 28 Abs. 5): 

Da nur der erste Satz geändert wird, hat die Absatzbezeichnung „(5)“ zu entfallen 

und ist dem vorgeschlagenen Text die Formatvorlage „23_Satz_(nach_Novao)“ 

zuzuweisen. Dies gilt auch für Z 6 (§ 94 Abs. 2 erster Satz). 

Zu Z 8 (§ 108 Abs. 10): 

Es wird angeregt das Redaktionsversehen der letzten Novelle, in der der Abs. 9 

doppelt vergeben wurde, mit dieser Novelle zu bereinigen und einen neuen Abs. 11 

zu vergeben. 

Zu Art. 2 (Änderung der Gewerbeordnung 1994): 

Zum Einleitungssatz: 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die letzte Änderung der Gewerbeordnung 

1994 durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2010 erfolgt ist. 

Zu Z 1 (§ 2 Abs. 1 Z 14): 

Die Novellierungsanordnung sollte lauten: 

1. In § 2 Abs. 1 Z 14 wird das Wort „Finanzdienstleistungsassistenten“ durch das 
Wort „Wertpapiervermittlers“ ersetzt. 

Zu Z 2 (§ 94 Z 77): 

Die Novellierungsanordnung sollte dahingehend lauten, dass die Z 77 eingefügt wird; 

dem Normtext ist die Zahl „77.“ voranzustellen. 

Zu Z 3 (§ 136a Abs. 3 bis 7): 

Die Novellierungsanordnung sollte dahingehend lauten, dass die Abs. 3 und 4 durch 

die Abs. 3 bis 7 ersetzt werden. 
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In Abs. 3 sollte das Wort „Curriculum“ durch den Begriff „Lehrplan“ ersetzt werden 

(vgl. LRL 32). Weiters sollte die Abkürzung „iSv“ ausgeschrieben werden (siehe den 

Anhang zu den LRL). 

Zu Abs. 4 siebenter und letzter Satz stellt sich die Frage, ob tatsächlich zwei 

getrennte Anmerkungen (der vorläufigen Streichung im Gewerberegister und der 

Einleitung des Gewerbeentziehungsverfahrens) vorzunehmen sind. 

In Abs. 7 sollte es statt „Vermögensschadenhaftpflichtversicherung“ wohl 

„Haftpflichtversicherung“ heißen. Weiters sollte es „100 000 Euro“ heißen (vgl. 

LRL 142). 

Zu Z 4 (§ 136b): 

In der Novellierungsanordnung wäre nach dem Ausdruck „§ 136b“ die Wortfolge 

„samt Überschrift“ einzufügen. 

Zu Z 6 (§ 365a): 

Die Novellierungsanordnung sollte lauten: 

In § 365a Abs. 1 Z 12 wird nach dem Ausdruck „erfolgt,“ die Wortfolge „[…]“ 
angefügt. 

Diese Anmerkung gilt sinngemäß auch für Z 7 (§ 365b Abs. 1 Z 9). 

Es wird weiters darauf hingewiesen, dass das Wort „analog“ im Normtext der 

§§ 365a Abs. 1 Z 12 und 365b Abs. 1 Z 9 entfallen kann. 

Zu Z 9 (§ 382 Abs. 47): 

Die Inkrafttretensregelung sollte an jene im WAG 2007 angeglichen werden, die ein 

Inkrafttreten mit 1. Juli 2012 vorsieht. 

III. Zu Vorblatt und Erläuterungen: 

1. Zum Vorblatt: 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst weist auf sein Rundschreiben vom 

6. November 2007, GZ 600.824/0005-V/2/2007 – betreffend Legistik und 

Begutachtungsverfahren; Vorblatt und Erläuterungen; Darstellung der Auswirkungen 

von Rechtssetzungsvorhaben - hin, in dem insbesondere um eine detailliertere 
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Strukturierung der Darstellung der Auswirkungen von Rechtssetzungsvorhaben im 

Vorblatt ersucht wurde. 

Der zweite Absatz im Vorblatt sollte an den Wortlaut der Entschließung angeglichen 

werden („Gemäß Entschließung 1E/XXXIV. GP des Nationalrates vom 10. Dezember 

2008 wird die Bundesregierung ersucht, einen Gesetzesvorschlag vorzulegen, mit 

dem das System der Anlageberatungsberufe umfassend reformiert wird, wobei […]“). 

Der Abschnitt „Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union“ hätte 

gemäß dem Rundschreiben des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst vom 

6. März 2001, GZ BKA-600.824/0011-V/2/01, – betreffend Legistik und 

Begutachtungsverfahren; Umsetzung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften; 

Gestaltung von Vorblatt und Erläuterungen – spezifischere Aussagen zu enthalten. 

Insbesondere könnte erwähnt werden, dass der Regelungsbereich nicht harmonisiert 

ist. 

Im Abschnitt „Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Österreich“ wird angeregt, 

die bessere Qualifikation der Wertpapiervermittler in den Vordergrund zu stellen. 

Bei den Überschriften der Abschnitte „Auswirkungen auf das Abgabenaufkommen“ 

und „Gender Mainstreaming – Auswirkungen auf Frauen und Männer“ wird auf die 

fehlenden Doppelpunkte hingewiesen. 

2. Zum Allgemeinen Teil der Erläuterungen: 

Bezüglich der Angabe der Kompetenzgrundlage wird auf ein Tippversehen 

hingewiesen. Der Kompetenztatbestand „Angelegenheiten des Gewerbes“ findet sich 

in Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG. 

3. Zum Besonderen Teil der Erläuterungen: 

Im zweiten Absatz der Erläuterungen zu § 136a Abs. 3 bis 7 werden „Bedingungen 

des Finanzausschusses“ erwähnt, falls diese dokumentiert sind, sollten sie zitiert 

werden. 
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Diese Stellungnahme wird im Sinn der Entschließung des Nationalrates vom 6. Juli 

1961 auch dem Präsidium des Nationalrats zur Kenntnis gebracht. 

 

23. März 2011 
Für den Bundeskanzler: 

HESSE 
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